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Campingplatzordnung 
 
Liebe Campinggäste, wir freuen uns über Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen 
Aufenthalt auf unserem Campingplatz. Damit alles reibungslos abläuft, bitten wir Sie, folgende 
Regeln zu beachten:  
 
1. Wir erwarten von allen Campern, dass sie Rücksicht auf die Natur und auf die Privatsphäre der 

Mitcamper nehmen. 
2. Wir bitten Sie Besucher bei Ankunft anzumelden. Übernachtungen werden entsprechend der 

gültigen Preisliste berechnet. 
3. Kleinkinder unter 6 Jahre dürfen die Toiletten und Waschräume nur in Begleitung Erwachsener 

benutzen. 
4. Der bei der Anmeldung gemeinsam festgelegte Stellplatz darf nicht eigenmächtig gewechselt 

werden. Ihr Kraftfahrzeug muss mit auf der Stellfläche untergebracht werden.  
5. Das Waschen der Wohnwagen und der Kraftfahrzeuge auf dem Campingplatz ist nicht erlaubt. 
6. Das Betreten des Flussbettes sowie das Baden in der Jagst geschehen auf eigene Gefahr. 
7. Für Hunde besteht Leinenpflicht. „Häufchen" sind sofort zu entfernen. Ein Spender mit Tüten 

steht am Eingangsbereich 
8. Die Ruhezeiten von 12:00 bis 14:00 Uhr und von 22:00 Uhr bis 7:30 Uhr sind einzuhalten. 

Während der Ruhezeiten bleibt die Zufahrt geschlossen. Campinggäste die nach 22:00 Uhr 
ankommen, können ihr Fahrzeug außerhalb des Platzes abstellen und sich am nächsten Tag 
anmelden. 

9. Der Campingplatz darf nur im Schritttempo befahren werden. Sämtliche Fahrten sind auf das 
Notwendigste zu beschränken. Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO. 

10. Rundfunk- und Fernsehgeräte etc. dürfen nur in Zeltlautstärke betrieben werden. 
11. Stromaggregate sind grundsätzlich verboten.  
12. Für offene Feuer sind die hierfür vorgesehenen Feuerstellen zu benutzen. Die Nutzung ist 

anzumelden. Die Vergabe der Feuerstellen übernimmt der Betreiber. Grillen ist auf der eigenen 
Stellfläche erlaubt, sofern die Grünflächen nicht beschädigt werden. Glut und Feuer sind 
ständig zu beaufsichtigen. Die anfallende Asche ist nach vollständigem Abkühlen im Restmüll 
zu entsorgen. Der Grillende übernimmt die volle Haftung für eintretende Schäden. Der 
Platzbetreiber kann bei erhöhter Waldbrandstufe ein Grill- und Feuerverbot aussprechen. 

13. Bitte beachten Sie die Mülltrennung nach: Papier, Restmüll, Glas, saubere Verpackungen 
(„Gelber Sack") und Pfandflaschen bzw. Pfanddosen. Keine heiße Asche in die Mülltonnen 
geben. 

14. Jeder Gast sollte auf sein Eigentum achten. Der Platzbetreiber kommt weder für Verluste, 
Diebstähle oder Beschädigungen auf. Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung für 
Unfälle, Verletzungen, allgemein für Schäden die durch Gewitter, Wind, Blitzschlag, 
Hagelschlag, umstürzende Bäume, fallende Äste, sportliche Tätigkeit, höhere Gewalt etc. 
verursacht werden, wenn uns die Gründe nicht angelastet werden können. 

15. Die Benutzung des Platzes durch Händler und dergleichen ist nicht gestattet. 
16. Diese Platzordnung ist für alle Gäste verbindlich. 
 


